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Städtebau-

Genehmigung der Satzung über die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im
Zusammenhang bebauten Ortsteile gemäß § 34, Abs. 4, Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB

Anlage: 1 Verfahrensmappe

Die vom Gemeinderat Berenbrock am 05. 03. 1997 beschlossene Satzung für den Or+s+eil
Elsebeck, Gemarkung Berenbrock, Flur 3, Flurstück 139 (teilweise) wird hiermit en+spre-
chend dem Antrag vom 07. 03. 1997 gemäß § 34, Abs. 4, Satz 1, Nr. 1 und 3 Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Dezember 1986 (BGBI. IS.
2253, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des BauGB vom 30. Juli
1996, BGBI. l S. 1189) genehmigt.
Die Erteilung der Genehmigung und die Satzung sind ortsüblich bekanntzumachen (§246a,
Abs. 1, Nr. 4). Die Bekanntmachung kann auch in entsprechender Anwendung des § 12,
Satz 2 bis 5 BauGB vorgenommen werden.
Die Bekanntmachung sollte den hlinweis enthalten, bei welcher Behörde die genehmigte
Satzung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über den Inhalt Auskunft gegeben wird.
Mit der'Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft (§ 12, Satz 4 BauGB). Ein entsprechender
Vermerk ist der Satzung beizufügen.
Über die Bekanntmachung bitte ich mir eine entsprechende Information zukommen zu tas-
sen.

Rechtsbehelfsbelehrun :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungspräsidium
Magdeburg, Olvens+edter Str. 1-2, 39108 Magdeburg, einzulegen.
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